PR-INFO / 31. Januar 2008

[image: image1.jpg]Liebe Kolleginnen,

liebe Kollegen!



[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]Personalrat beim Schulamt Brandenburg/H.
Magdeburger StraBe 45

14770 Brandenburg an der Havel

Tel.: 03381/3974-80 Fax: 03381/3974-57

E-Mail: personalrat.stscha-bb@schulaemter.brandenburg.de






�





�





�











Mehrarbeit – der Weisheiten zweiter Teil





(11) Als Mehrarbeit (MA) gilt jede angeordnete, über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleistete Unterrichtsstunde. „Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ist für die Lehrkraft der Teil der Arbeitszeit, der von der Lehrkraft in den Unterrichtswochen in Form von Unterricht zu erbringen ist (Pflichtstundenzahl).“ (SchA an PR, 13.12.2007)





(12) „Klausuren sind Bestandteil des Unterrichts und somit Unterrichtstätigkeit für die Lehrkraft. Zusätzliche Klausuraufsichten im zeitlichen Umfang einer Unterrichtsstunde sind daher als Mehrarbeit anzuordnen.“ (s. o.)





(13) Im Sinne der Mehrarbeitsvergütungsverordnung (u. d. ergänzenden allgemeinen VV) fällt abgeltbare MA nur im Rahmen eines messbaren Dienstes an. Daher geht es zzt. im Schuldienst leider nur um Unterrichtstätigkeit, in anderen Bereichen gibt es keine MA.





(14) Teilzeitbeschäftigte Beamte: Die Besoldung geleisteter Mehrarbeit nach Mehrarbeitsvergütungsverordnung verstößt gegen den europäischen Grundsatz der Entgeltgleichheit (EuGH, C-300/06, 06.12.2007). Unsere Empfehlung: Für pro Monat geleistete Mehrstunden (bis zur Vollbeschäftigtengrenze) die umgehende anteilige Besoldung beantragen. (Bei Ablehnung sind Widerspruch und Klage möglich.)





(15) Beabsichtigte Anordnungen von MA für Zeiträume, die länger als 5 Arbeitstage andauern oder länger als 5 Arbeitstage im Vorfeld bekannt sind (unabhängig von der Dauer der Maßnahme), sind vor dem Anordnen vom Schulleiter dem Lehrerrat zur Mitbestimmung vorzulegen.





(16) „Allein die Beibehaltung eines planmäßigen Unterrichts in der Schule stellt jedoch keine solche betriebliche Erfordernis“ zur Anordnung von MA „dar, da hierüber in gewissen Grenzen disponiert werden kann.“ [kursiv, fett – d. Verf.] (OVG BB, 21 K  855/02.PVL, 16.03.2005)





(17) einige Rechtsgrundlagen: § 38 LBG; Mehrarbeitsvergütungsverordnung; RS des MdF vom 25.03.2002; VV-Arbeitszeit Lehrkräfte; § 615 BGB; RS 2/99 u. 15/02 des MBJS








